
  

Gemeinde Wolfegg 
Kreis Ravensburg 
  

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung für die Freiwillige  

Feuerwehr Wolfegg 
(Feuerwehrsatzung - FwS) 

  
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 
3, § 7 Abs.1 Satz 1,  § 8 Absatz 2 Satz 2 HS. 
2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrge-
setzes hat der Gemeinderat am 22.02.2021 
folgende Satzung zur Änderung der Feuer-
wehrsatzung vom 12.11.2012 beschlossen. 
  
Artikel 1  
Satzungsänderung 
1.) § 3 Abs. 1-4 erhalten folgende neue Fas-
sung: 
  

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr 
  
(1)  In die Einsatzabteilung der Gemeinde-

feuerwehr können auf Grund freiwilli-
ger Meldung Personen als ehrenamtlich 
Tätige aufgenommen werden, die 

 1.  das 17. Lebensjahr vollendet haben; 
sie dürfen erst nach Vollendung des 
18. Lebensjahres an Einsätzen teil-
nehmen, 

 2.  den gesundheitlichen Anforde-
rungen des Feuerwehrdienstes 
gewachsen sind, 

 3.  geistig und charakterlich für den 
Feuerwehrdienst geeignet sind, 

 4.  sich zu einer längeren Dienstzeit 
bereit erklären, 

 5.  nicht infolge Richterspruchs nach § 
45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-
cher Ämter verloren haben, 

 6.  keinen Maßregeln der Besserung 
und Sicherung nach § 61 StGB mit 
Ausnahme der Nummer 5 (Entzie-
hung der Fahrerlaubnis) unterwor-
fen sind und 

 7.  nicht wegen Brandstiftung nach §§ 
306 bis 306c StGB verurteilt wurden.  
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Vielfalt erleben. Genießen.

Mittwoch, 29. Juni 2018

Neubau Rathaus Wolfegg 
Information über den aktuellen Baufortschritt – Ausgabe 4 
Winter ade – nachdem dem Wintereinbruch zu Beginn des Jahres konnten die Bauar-
beiten erst in der letzten Woche wieder aufgenommen werden. Insgesamt wurde der 
Terminplan um fünf Wochen zurückgeworfen, so dass jetzt mit einer Fertigstellung der 
Rohbauarbeiten erst am 26.03.2021 zu rechnen ist. 
Nachdem in dieser Woche bereits die Decke über dem ersten Obergeschoss betoniert 
wurde, werden die Maurerarbeiten fortgesetzt. Außerdem werden in den beiden Trep-
penhäusern die Betonfertigteiltreppen Zug um Zug eingesetzt und die Schalungs-
elemte für den Aufzugschacht im Dachgeschoss angebracht.

Amtliche BekAnntmAchungen

Jugendförderung für Vereine im Jahr 2021 
Alle örtlichen Vereine, die im Rahmen der Vereinsförderung Zuschüsse zur Jugend-
förderung erhalten, werden gebeten, aktuelle Mitgliederlisten (Stichtag 01.01.2021) 
der aktiven  Jugendlichen (zwischen dem vollendeten 6. und dem vollendeten 18. 
Lebensjahr) mit Name, Anschrift und Geburtsdatum bis spätestens 01.09.2021 ein-
zureichen. Sofern die Aktivität der Jugendlichen nachgewiesen werden kann, sollten 
entsprechende Trainer- und Übungsleiterlisten vorgelegt werden. Für die Zuschussbe-
rechnung gilt: Bei Vorlage eines Nachweises wird ein Zuschuss von 15,00 € pro Jugendli-
chem ausbezahlt. Vereine, die die Aktivität ihrer Jugendlichen nicht nachweisen können, 
erhalten einen Zuschussbetrag von 7,50 €. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Hepp von 
der Finanzverwaltung, Tel. 9601-16, (E-Mail: a.hepp@wolfegg.de) gerne zur Verfügung. 
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  Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll min-
destens 10 Jahre betragen. 

(2)  Die Aufnahme in die Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt für 
die ersten zwölf Monate auf Probe. 
Innerhalb der Probezeit soll der Feuer-
wehrangehörige erfolgreich an einem 
Grundausbildungslehrgang teilneh-
men. Aus begründetem Anlass kann die 
Probezeit verlängert werden. Auf eine 
Probezeit kann verzichtet oder sie kann 
abgekürzt werden, wenn Angehörige 
der Jugendfeuerwehr in die Einsatz-
abteilung übertreten oder eine Per-
son eintritt, die bereits einer anderen 
Gemeindefeuerwehr oder einer Werk-
feuerwehr angehört oder angehört hat. 

(3)  Bei Personen mit besonderen Fähigkei-
ten und Kenntnissen (§ 11 Abs. 4 FwG) 
kann der Feuerwehrausschuss im Ein-
zelfall die Aufnahme abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 regeln sowie 
Ausnahmen von der Beendigung des 
ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 
nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 und den Dienst-
pflichten nach § 5 Abs. 5 und 6 zulas-
sen. 

(4)  Aufnahmegesuche sind schriftlich an 
den Feuerwehrkommandanten zu rich-
ten. Vor Vollendung des 18. Lebens-
jahrs ist die schriftliche Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten erforder-
lich. Über die Aufnahme auf Probe, die 
Verkürzung oder Verlängerung der Pro-
bezeit und die endgültige Aufnahme 
entscheidet der Feuerwehrausschuss. 
Neu aufgenommene Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr werden vom Feu-
erwehrkommandanten durch Hand-
schlag verpflichtet. 

2.) § 4 Abs. 1 und 2 werden wie folgt geän-
dert: 
(1)  Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in 

der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr endet, wenn der ehrenamt-
lich tätige Angehörige der Gemeinde-
feuerwehr 

 1. die Probezeit nicht besteht, 
 2.  während oder mit Ablauf der Pro-

bezeit seinen Austritt erklärt, 
 3.  seine Dienstverpflichtung nach § 12 

Abs. 2 FwG erfüllt hat, 
 4.  den gesundheitlichen Anforderun-

gen des Feuerwehrdienstes nicht 
mehr gewachsen ist, 

 5. das 65. Lebensjahr vollendet hat, 
 6.  infolge Richterspruchs nach § 45 

StGB die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter verloren hat, 

 7.  Maßregeln der Besserung und 
Sicherung nach § 61 StGB mit Aus-
nahme der Nummer 5 (Entziehung 
der Fahrerlaubnis) unterworfen 
wird oder 

 8.  wegen Brandstiftung nach §§ 306 
bis 306c StGB verurteilt wurde. 

(2)  Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
angehörige ist auf seinen Antrag vom 
Bürgermeister aus dem Feuerwehr-
dienst der Einsatzabteilung zu entlas-
sen, wenn 

 1.  er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Alter-
sabteilung überwechseln möchte, 

 2.  der Dienst in der Einsatzabteilung 
aus persönlichen oder beruflichen 
Gründen nicht mehr möglich ist, 

 3.  er seine Wohnung in eine andere 
Gemeinde verlegt oder 

 4.  er nicht in der Gemeinde wohnt und 
er seine Arbeitsstätte in eine andere 
Gemeinde verlegt. In den Fällen der 
Nummern 3 und 4 kann der Feu-
erwehrangehörige nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses auch 
ohne seinen Antrag entlassen wer-
den. Der Betroffene ist vorher anzu-
hören. 

  
3.) § 5 Abs. 1,6,7 und 9 werden entspre-
chend geändert: 
  (1)  Die Angehörigen der Einsatzab-

teilung der Gemeindefeuerwehr 
haben das Recht, den ehrenamtlich 
tätigen Feuerwehrkommandanten, 
seinen Stellvertreter, die Mitglieder 
des Feuerwehrausschusses sowie 
den Schriftführer und den Kassen-
verwalter zu wählen. 

 (6)  Die Angehörigen der Einsatzab-
teilung der Gemeindefeuerwehr 
haben eine Abwesenheit von län-
ger als zwei Wochen dem Feuer-
wehrkommandanten oder dem von 
ihm Beauftragten rechtzeitig vorher 
anzuzeigen und eine Dienstverhin-
derung bei ihrem Vorgesetzten vor 
dem Dienstbeginn zu melden, spä-
testens jedoch am folgenden Tage 
die Gründe hierfür zu nennen. 

 (7)  Aus beruflichen, gesundheitlichen, 
familiären oder persönlichen Grün-
den kann ein ehrenamtlich tätiger 
Angehöriger der Gemeindefeuer-
wehr auf Antrag vom Feuerwehr-
kommandanten vorübergehend von 
seinen Dienstpflichten nach Absatz 
5 Nr. 1 und 2 befreit werden. Unter 
den gleichen Voraussetzungen 
kann der Feuerwehrkommandant 
nach Anhörung des Feuerwehraus-
schusses auf Antrag Dienstpflichten 
nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 dauerhaft 
beschränken. 

(9)  Verletzt ein ehrenamtlich tätiger 
Angehöriger der Gemeindefeuerwehr 
schuldhaft die ihm obliegenden Dienst-
pflichten, kann ihm der Feuerwehr-
kommandant einen Verweis erteilen. 
Grobe Verstöße kann der Bürgermeis-
ter auf Antrag des Feuerwehrkom-
mandanten mit einer Geldbuße bis zu 
1000 Euro ahnden. Der Bürgermeister 
kann zur Vorbereitung eines Beschlus-
ses des Gemeinderats auf Beendigung 

des Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 5 
den ehrenamtlich tätigen Feuerwehran-
gehörigen auch vorläufig des Dienstes 
entheben, wenn andernfalls der Dienst-
betrieb oder die Ermittlungen beein-
trächtigt würden. Der Betroffene ist vor 
einer Entscheidung nach den Sätzen 1 
bis 3 anzuhören. 

  
4.) § 6 Abs. 1 und 3 erhalten eine neue Fas-
sung: 
(1)  In die Altersabteilung wird unter Über-

lassung der Dienstkleidung übernom-
men, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
und Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehren-
amtlichen Feuerwehrdienst der Ein-
satzabteilung ausscheidet und keine 
gegenteilige Erklärung abgibt. 

(3)  Der Leiter der Altersabteilung und sein 
Stellvertreter werden in der Hauptver-
sammlung von den Angehörigen ihrer 
Abteilung auf die Dauer von fünf Jah-
ren in geheimer Wahl gewählt und nach 
Zustimmung des Feuerwehrausschus-
ses zu der Wahl durch den Feuerwehr-
kommandanten bestellt. Sie haben ihr 
Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder 
im Falle ihres vorzeitigen Ausschei-
dens bis zum Dienstantritt eines Nach-
folgers weiterzuführen. Sie können vom 
Gemeinderat nach Anhörung des Feu-
erwehrausschusses abberufen werden. 

  
5.) § 7 Abs. 3,4 und 6 wird geändert: 
(3)  Die Zugehörigkeit des Angehörigen der 

Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr 
endet, wenn 

 1.  er in die Einsatzabteilung der Feu-
erwehr aufgenommen wird, 

 2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt, 
 3.  die Erziehungsberechtigten ihre 

Zustimmung schriftlich zurückneh-
men, 

 4.  er den gesundheitlichen Anforde-
rungen nicht mehr gewachsen ist, 

 5.  er das 18. Lebensjahr vollendet oder 
 6.  der Feuerwehrausschuss den Dienst 

in der Jugendfeuerwehr aus wichti-
gem Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt 
entsprechend. 

(4)  Der Leiter der Jugendabteilung (Jugend-
feuerwehrwart) und sein Stellvertreter 
werden in der Hauptversammlung von 
den Angehörigen der Einsatzabteilung 
auf die Dauer von fünf Jahren in gehei-
mer Wahl gewählt und durch den Feuer-
wehrkommandanten bestellt. Sie haben 
ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder 
im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens 
bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers 
weiterzuführen. Der Feuerwehrkom-
mandant kann geeignet erscheinende 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr 
mit der vorläufigen Leitung der Jugend-
feuerwehr beauftragen. Der Jugendfeu-
erwehrwart muss der Einsatzabteilung 
der Gemeindefeuerwehr angehören 
und soll den Lehrgang Jugendfeuer-
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wehrwart besucht haben. Der Jugend-
feuerwehrwart und sein Stellvertreter 
können vom Gemeinderat nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses abbe-
rufen werden. 

(6)  Die Angehörigen der Jugendfeuer-
wehr wählen aus ihrer Abteilung einen 
Jugendsprecher und sein Stellvertreter 
auf die Dauer von einem Jahr. Die Wahl 
findet auf Antrag geheim statt. Nach 
Zustimmung des Feuerwehrausschus-
ses zu der Wahl werden der Jugend-
sprecher und sein Stellvertreter durch 
den Feuerwehrkommandanten bestellt. 

  
6.) § 10 Abs. 2,4 und 9 werden wie folgt 
gefasst: 
(2)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-

kommandant und sein Stellvertre-
ter werden von den Angehörigen der 
Einsatzabteilung der Gemeindefeu-
erwehr aus deren Mitte in geheimer 
Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf 
Jahre. 

(4)  Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
kommandanten und seinem Stellver-
treter kann nur gewählt werden, wer 

 1.  der Einsatzabteilung der Gemein-
defeuerwehr angehört, 

 2.  über die für dieses Amt erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügt und 

 3.  die nach den Verwaltungsvorschrif-
ten des Innenministeriums erforder-
lichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllt. 

(9)  Der Feuerwehrkommandant ist für die 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ver-
antwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und 
führt die ihm durch Gesetz und diese 
Satzung übertragenen Aufgaben durch. 
Er hat insbesondere 

 1.  eine Alarm- und Ausrückeordnung 
für die Aufgaben nach § 2 aufzu-
stellen und fortzuschreiben und sie 
dem Bürgermeister mitzuteilen, 

 2.  auf die ordnungsgemäße feuer-
wehrtechnische Ausstattung hin-
zuwirken, 

 3.  für die Aus- und Fortbildung der 
Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr und 

 4.  für die Instandhaltung der Feuer-
wehrausrüstungen und -einrich-
tungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 
FwG), 

 5.  die Tätigkeit der Leiter der Altersab-
teilung, der Jugendfeuerwehr sowie 
des Kassenverwalters und des Gerä-
tewarts zu überwachen, 

 6.  dem Bürgermeister über Dienstbe-
sprechungen zu berichten, 

 7.  Beanstandungen in der Löschwas-
serversorgung dem Bürgermeister 
mitzuteilen. 

  Die Gemeinde hat ihn bei der Durch-
führung seiner Aufgaben angemessen 
zu unterstützen. 

7.) § 13 erhält folgende neue Fassung: 
(1)  Der Feuerwehrausschuss besteht aus 

dem Feuerwehrkommandanten als 
dem Vorsitzenden und aus vier auf 
fünf Jahre in der Hauptversammlung 
gewählten Mitgliedern der Einsatzab-
teilung der Freiwilligen Feuerwehr. 

(2)  Dem Feuerwehrausschuss gehören als 
Mitglied außerdem an 

 1.  der Stellvertreter des Feuerwehr-
kommandanten, 

 2. der Jugendfeuerwehrwart, 
 3. der Schriftführer, 
 4. der Kassenverwalter. 
 (3)  Werden Funktionsträger nach 

Absatz 2 Nr.1-4 gemäß Absatz 1 in 
den Feuerwehrausschuss gewählt, 
erhöht sich die Zahl der zu wählen-
den Mitglieder entsprechend. 

 (4)  Der Vorsitzende beruft die Sitzun-
gen des Feuerwehrausschusses 
ein. Er ist hierzu verpflichtet, wenn 
dies mindestens ein Drittel der Mit-
glieder verlangt. Die Einladung mit 
der Tagesordnung soll den Mitglie-
dern spätestens drei Tage vor der 
Sitzung zugehen. Der Feuerwehr-
ausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend 
ist; stimmberechtigt sind alle Mit-
glieder des Feuerwehrausschusses 
nach den Absätzen 1-3. 

(5)  Auf Wunsch des Bürgermeisters ist die-
ser von den Sitzungen des Feuerwehr-
ausschusses durch Übersenden einer 
Einladung mit Tagesordnung rechtzei-
tig zu benachrichtigen. Er kann an den 
Sitzungen jederzeit teilnehmen oder 
sich durch Beauftragte vertreten lassen. 

(6)  Beschlüsse des Feuerwehrausschusses 
werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist 
der Antrag abgelehnt. 

(7)  Die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses sind nicht öffentlich. Über jede Sit-
zung wird eine Niederschrift gefertigt; 
sie ist vom Kommandanten zu unter-
zeichnen und dem Bürgermeister sowie 
den Ausschussmitgliedern zuzustellen. 
Die Niederschriften sind den Angehöri-
gen der Einsatzabteilung auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen. 

(8)  Der Feuerwehrkommandant kann zu 
den Sitzungen auch andere Angehö-
rige der Gemeindefeuerwehr beratend 
zuziehen. 

(9)  Für die Durchführung der Sitzungen des 
Feuerwehrausschusses gilt § 14 Abs. 6 
sowie § 14 Abs. 4 Satz 1 Alt. 2 entspre-
chend. 

  
8.) § 14 Abs. 3 und 4 werden geändert und 
der Abs. 6 ergänzt: 
(3)  Die Hauptversammlung wird vom 

Feuerwehrkommandanten einberu-
fen. Sie ist binnen eines Monats einzu-
berufen, wenn mindestens ein Drittel 

der Angehörigen der Einsatzabteilung 
der Gemeindefeuerwehr dies schrift-
lich unter Angaben von Gründen ver-
langt. Zeitpunkt und Tagesordnung 
der Hauptversammlung sind den Mit-
gliedern sowie dem Bürgermeister 
vierzehn Tage vor der Versammlung 
bekannt zu geben. 

(4)  Die Hauptversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Angehörigen der Einsatzabteilung der 
Gemeindefeuerwehr anwesend ist oder 
an der Hauptversammlung nach Absatz 
6 Buchstabe b) in digitaler Form teil-
nimmt. Bei Beschlussunfähigkeit kann 
eine zweite Hauptversammlung einbe-
rufen werden, die ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden bzw. in digita-
ler Form teilnehmenden Angehörigen 
der Einsatzabteilung der Gemeindefeu-
erwehr beschlussfähig ist. Beschlüsse 
der Hauptversammlung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 

(6)  Sofern die Hauptversammlung in Form 
einer Präsenzveranstaltung aus schwer-
wiegenden Gründen nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt werden kann, 
entscheidet der Bürgermeister nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses, 
ob 

 (a)  die Hauptversammlung auf einen 
zeitnahen Termin, jedoch maximal 
bis zu einem Jahr, verschoben wird 
oder 

 (b)  die Hauptversammlung in digitaler 
Form abgehalten wird. 

Schwerwiegende Gründe liegen insbeson-
dere vor bei Naturkatastrophen, aus Grün-
den des Infektionsschutzes, bei sonstigen 
außergewöhnlichen Notsituationen oder 
wenn aus anderen Gründen eine ordnungs-
gemäße Durchführung unzumutbar wäre. 
Die Hauptversammlung ohne persönli-
che Anwesenheit der Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr im Sitzungsraum 
kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durch-
geführt werden, sofern eine Beratung und 
Beschlussfassung durch zeitgleiche Über-
tragung von Bild und Ton mittels geeigne-
ter technischer Hilfsmittel, insbesondere 
in Form einer Videokonferenz, möglich ist. 
Die nach dem Feuerwehrgesetz und die-
ser Satzung durchzuführenden Wahlen und 
die Fassung von Beschlüssen in geheimer 
Abstimmung sind im Rahmen einer Haupt-
versammlung nach Absatz 6 Buchstabe b) 
nicht möglich. Für sie gilt § 15 Absatz 7. 
  
9.) § 15 Abs. 1 und 2 werden geändert und 
die Abs. 7 und 8 ergänzt: 
(1)  Die nach dem Feuerwehrgesetz und 

dieser Satzung durchzuführenden Wah-
len werden vom Feuerwehrkomman-
danten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, 
bestellen die Wahlberechtigten einen 
Wahlleiter. 
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  Bei der Durchführung von Wahlen nach 
Absatz 7 leitet und organisiert der Bür-
germeister oder eine von ihm beauf-
tragte Person, unter Mitwirkung der 
Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr, die Wahl. Die beauftragte Person 
nach Satz 3 kann ein Angehöriger der 
Gemeindefeuerwehr sein. 

(2)  Wahlen werden geheim mit Stimmzet-
teln durchgeführt. Wahlen in digitaler 
Form nach Absatz 7 Buchstabe c) wer-
den ohne Stimmzettel durchgeführt. 

  
(7)  Sofern die Hauptversammlung nach 

§ 14 Absatz 6 nicht in Form einer Prä-
senzveranstaltung durchgeführt wird, 
entscheidet der Bürgermeister nach 
Anhörung des Feuerwehrausschusses, 
ob 

 (a)  die nach dem Feuerwehrgesetz und 
dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Beschlussfassungen in 
geheimer Abstimmung in einer Prä-
senzversammlung (Wahlversamm-
lung) durchgeführt werden oder 

 (b)  zu treffende Beschlüsse in der bzw. 
die Wahlen durch die Versammlung 
in Form einer Briefwahl herbei- bzw. 
durchgeführt werden oder 

 (c)  zu treffende Beschlüsse in der bzw. 
die Wahlen durch die Versammlung 
in Form einer Online- Abstimmung 
bzw. -Wahl herbei- bzw. durchge-
führt werden. 

(8)  Für die Wahlen bei der Altersabteilung 
und der Jugendfeuerwehr gelten die 
Absätze 2 bis 7 sinngemäß. 

  
Artikel 2 
Inkrafttreten 
§ 17 erhält folgende neue Fassung: 
  

§ 17 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden- Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
  
Ausgefertigt! 
  
Wolfegg, 23.02.2021 gez. 
 Peter Müller  
 Bürgermeister

Notrufe / NotdieNste

Notrufnummern
Seit 27. Mai 2015 lautet die bundesweit 
einheitliche Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst

116 117
Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, 
Herzinfarkt, akuten Blutungen oder Ver-
giftungen, alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der

Notrufnummer 112.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. (01805) 911-630

Tierärztlicher Notdienst
für Kleintiere
Samstag, 27. Februar/
Sonntag, 28. Februar
Bekanntgabe des Notdienstes für die Tier-
arztpraxis Dr. Julia Wenzel unter 
Tel. (07529) 973411

Apotheken
Freitag, 26.02.2021: 
Engel-Apotheke Ravensburg, Kirchstr. 3, 88212 
Ravensburg, Tel.: 0751 - 2 32 92   
St. Gallus-Apotheke Kißlegg, Herrenstr. 10, 
88353 Kißlegg, Tel.: 07563 - 82 30    
Samstag, 27.02.2021: 
Apotheke am Frauentor, Schussenstr. 3, 88212 
Ravensburg, Tel.: 0751 - 2 21 21  
Kornhaus-Apotheke Leutkirch, Kornhausstr. 12, 
88299 Leutkirch im Allgäu, Tel.: 07561 - 9 88 80  
Sonntag, 28.02.2021: 
Huberesch-Apotheke, Rümelinstr. 7, 88213 
Ravensburg (Weststadt), Tel.: 0751 - 9 77 09 10  
Elisabethen-Apotheke, Marktstr. 23, 88299 
Leutkirch im Allgäu,  Tel.: 07561 - 36 22   
Bereitschaft von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Montag, 01.03.2021: 
Kornhaus-Apotheke Leutkirch, Kornhausstr. 12, 
88299 Leutkirch im Allgäu, Tel.: 07561 - 9 88 80
Bereitschaft von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Kloster-Apotheke Weingarten, Karlstr. 13, 
88250 Weingarten, Württ., Tel.: 0751 - 56 02 60,
Dienstag, 02.03.2021: 
Hubertus-Apotheke Baindt, Dorfplatz 1, 88255 
Baindt, Württ., Tel.: 07502 - 91 10 35
Staufen-Apotheke Wangen, Martinstorplatz 4, 
88239 Wangen im Allgäu, Tel.: 07522 - 65 85
Mittwoch, 03.03.2021: 
Kornhaus-Apotheke Leutkirch, Kornhausstr. 12, 
88299 Leutkirch im Allgäu, Tel.: 07561 - 9 88 80,
Marien-Apotheke Ravensburg, Marktstr. 8, 
88212 Ravensburg, Tel.: 0751 - 36 25 00,
Donnerstag, 04.03.2021: 
Marien-Apotheke Bad Wurzach, Schloßstr. 5, 
88410 Bad Wurzach,Tel.: 07564 - 93 54 03,
Rosen-Apotheke Weingarten, Talstr. 2, 88250 
Weingarten, Württ., Tel.: 0751 - 4 35 13
Freitag, 05.03.2021: 
Schloss-Apotheke Bad Wurzach, Marktstr. 18, 
88410 Bad Wurzach, Tel.: 07564 - 9 33 30  
Schussen-Apotheke Mochenwangen, Kirch-
str. 12, 88284 Wolpertswende (Mochenwan-
gen)  Tel.: 07502 - 9 43 79 00  

Bereitschaft von morgens 8.30 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 8.30 Uhr

Soziale Dienste
Arbeiter-Samariter-Bund, Wolfegg:
Sozialstation, Hausnotruf und Essen 
auf Rädern (07527) 95397
Sozialstation Gute Beth,
Bad Waldsee (07524) 1204
Sozialstation Heilig Geist - Kißlegg,
Wolfegg, Bad Wurzach
oder (07563) 8440
Nachbarschaftshilfe
Margarete Schürrle (07527) 5230
Familienpflege und Dorfhilfe von cura familia  
Tel. 0151 2169 5528  Frau Egger 
oder Tel. kostenlos (0800) 9791119

Ambulante Hospizgruppe Kißlegg e.V.
Doris Dörrer (07563/3957)
Maria Butscher (07527/5141)
Die Johanniter
Hausnotrufservice (0751) 36149-0
Malteser Ravensburg-Weingarten
Hausnotruf und 
Mahlzeitendienst (0751) 366130
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Ravensburg e.V.
Hausnotruf und Mobilruf
Menüservice „Essen auf Rädern“
 (0751) 560610
Polizei
Polizeiposten Vogt (07529) 97156-0
Fax (07529) 97156-22

Notrufe
Rettungsdienst - Krankentransport 112
Überfall, Unfall, Notfälle, Polizei 110
Feuerwehr 112

Wasserversorgung
Störungs- und Bereitschaftsdienst   
 (07524) 400 240
(außerhalb der Dienstzeit)
 (0171) 4209386

impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt Wolfegg
Rötenbacher Straße 11,
88364 Wolfegg, 88362 Wolfegg (Postfach) 
Tel.: (07527) 9601-0 (Zentrale)
Fax: (07527) 9601-700 (Zentrale)
E-Mail: gemeinde@wolfegg.de
Internet: http://www.wolfegg.de
Sprechzeiten: Mo. - Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr
Di.: 14.00 - 18.00 Uhr 
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 
des amtlichen Teils: 
Bürgermeister Peter Müller 
oder sein Vertreter im Amt.
Herstellung und Vertrieb:  
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG,  
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (07154) 82 22-0, Fax: (07154) 82 22-15
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Tobias Pearman, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: dienstags, 13 Uhr
Erscheint wöchentlich donnerstags. 
Bezugsgebühr Jahresabo € 19,00.
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Grundschulbetreuung Wolfegg
Wilhelma - Außenstelle in der Grund-
schulbetreuung eröffnet 
Im ganzen Land sind sämtliche Museen, 
Kinos und Zoos geschlossen, selbst die 
Tiere leiden schon an der Einsamkeit ohne 
die gewohnten Besucher; da ergriffen die 
Kinder der Notbetreuung die Initiative und 
richteten für die Tiere der Wilhelma schöne 
Gehege her, die binnen weniger Tage mit 
einer Vielzahl von Tieren bevölkert wurden. 
So können im Gruppenraum ein Aquarium 
mit Fischen und Babykrokodilen bestaunt 
werden, daneben ein riesiges Raubtierge-
hege, in dem Löwen, Elefanten und Tiger 
Platz finden, Richtung Mensa ist ein  begeh-
bares Affenhaus, davor noch bunte Wildvö-
gel untergebracht. Das Schmetterlingshaus 
ist in die Mensa gezogen. Im Hausaufga-
benraum fühlt sich eine Gruppe von gro-
ßen Giraffen pudelwohl. Nicht zu vergessen 
das Treppenhaus, indem sich die Zahl der 
Pinguine binnen weniger Tage rasant ver-
mehrt hat. Die Ansammlung der Kleintier-
gehege auf den Stufen des Hauses stößt 
langsam an ihre räumlichen Grenzen. Tie-
risch viel los in der Grundschulbetreuung 
– jetzt freuen wir uns noch auf die neugie-
rigen Schüler, die bald wieder zu uns kom-
men! 

Der zoologische Garten bleibt noch ein 
paar Tage erhalten, danach sollten die 
Bewohner langsam wieder in ihre ange-
stammte Heimat versetzt werden, damit 
erneut Ruhe und Platz für den Ernst des 
Lebens in der Schule Einzug halten.

Kindergarten 
St. Maria 
Rötenbach
Unsere bunte 
Coronazeit 

Dieses Jahr war es uns leider nicht möglich 
die kunterbunte Fasnetszeit gemeinsam 
mit den Kindern zu erleben. Wir beschlos-
sen daher allen Familien die bunten Farben 
nach Hause zu schicken. Jede Woche beka-
men unsere Kinder Post vom Kindergarten: 
Ein großer Umschlag, gefüllt mit vielerlei 
Bastelangeboten, Ausmalbildern, Rezep-
ten, Experimenten und Vordrucken fürs 
Portfolio. Zusätzlich nahmen wir Videos mit 
Fingerspielen, Reimen, Bilderbüchern und 
Experimentieranleitungen auf und ließen 
es den Kindern online zukommen. Somit 
sahen sie uns wöchentlich, wenn auch nur 
auf dem Computer oder Tablet, um mög-
lichst den Bezug zu uns und dem Kinder-
garten nicht zu verlieren. Das Allerschönste 
ist nun, dass die bunten Farben seit Mon-
tag wieder bei uns und im Kindergarten 
eingezogen sind: Wir freuen uns sehr, dass 
ihr, liebe Kinder, alle zurückgekehrt seid 
und den Kindergarten wieder zum Leben 
erweckt habt,  denn „Kinderlachen ist die 
schönste Musik“! 
Das Team vom Kindergarten St. Maria

Automuseum Wolfegg
Parksituation - 
Einfahrt Fritz B. Busch Weg  
Aus gegebenem Anlass bitte ich alle Auto-
fahrer der Gemeinde darauf zu achten, dass 

die Einfahrt zum Fritz B. Busch Weg, trotz 
fehlender Hinweise zu einem Halteverbot, 
stets freigehalten werden sollte. 
Selbst bei freien Parkplätzen neigen einige 
Autofahrer dazu, meist für den Gang zum 
Geldautomaten, statt freier Parkplätze die 
Einfahrt zu diesem Weg zu beparken.  
Einerseits wird der Fritz B. Busch Weg von 
Anwohnern und angrenzenden Betrieben 
sowie dem Bauhof befahren und anderer-
seits wäre ich als Betreiber des Automuse-
ums recht angetan, wenn Rettungskräfte 
wie Krankenwagen und Feuerwehr den 
Weg im Zweifel ungehindert befahren 
können.  
Bei Notfällen im Ortskern (Altenpflege-
heim, Schlossviertel etc.) hat sich zuletzt 
immer wieder gezeigt, dass die Besat-
zungen des Rettungs-Hubschraubers 
wiederholt den Hofgarten zur Landung 
nutzen. 
Eine solche Landung erfolgte zuletzt am 
vergangenen Freitag. Die Zufahrt zum Heli-
kopter erfolgt auch in diesen Fällen aus-
schließlich über den Fritz B. Busch Weg! 
Trotz freier Parkplätze hatten während der 
Standzeit des Helikopters zwei Fahrer zum 
Parken in dieser Einfahrt angesetzt.  
Auch wenn es nicht permanent Notfälle 
gibt, sollte man vielleicht doch darüber 
nachdenken, dass so ein Helikopter, in der 
Zeit des Geldziehens ggf. mit Wartezeiten, 
das Krankenhaus in Weingarten bereits 
erreicht haben könnte. 

Automuseum 2021 & Wintersonderaus-
stellung Renntourenwagen 20/21 
Auch das Jahr 2021 steht offenbar ganz im 
Zeichen erzwungener Schließungen sowie 
der Nichtdurchführbarkeit von Veranstal-
tungen im herkömmlichen Sinne. 
Nachdem unter dem Einfluss von Corona 
2020 bereits die Events des Automuseums 
zum Erliegen gebracht wurden, ist dies zum 
Teil auch wieder für das Jahr 2021 weiter-
hin zu befürchten. 
Da im Rahmen von Ausgangsperren, Grenz-
schließungen etc. auch der Abtransport 
und die Beschaffung von Fahrzeugen zu 
Sonderausstellungen stark beeinträchtigt 
oder vereitelt werden, bitten wir in die-
sem Jahr neben den üblichen Flyern auch 
die Homepage des Museums im Auge zu 
behalten, da auch dieses Jahr eine länger-
fristige, gesicherte Planung nicht mit dem 
Flyerdruck terminlich in Einklang zu brin-
gen ist. 
Die beiden größeren Events im Hofgar-
ten werden auch in diesem Jahr vorläufig 
geplant wie gehabt. Allerdings wird es eine 
alternative Veranstaltung geben, bei der 
die Fahrzeuge im Rahmen einer Durchfahrt 
durch den Hofgarten anmoderiert werden. 
Lassen wir uns überraschen welche Über-
raschungen Corona bzw. die Handhabung 
des Virus noch für uns bereithält. 
Außerdem hatte Corona die Vorstellung 
eines neuen Buches über den Mercedes 
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C111 und dessen Wankel-Motor vereitelt. 
Diese Präsentation hätte vergangenes 
Jahr hier im Automuseum stattfinden sol-
len. Neuer Termin für den Verkaufsstart des 
Buches ist Mai. 
Damit planen wir erneut die Vorstellung 
hier in Wolfegg. Die Präsentation wird ein-
hergehen mit einer dauerhaften Ausstel-
lung zum Thema Wankelmotorentechnik 
im Automuseum Wolfegg. Dieser Aspekt 
ist besonders interessant vor dem Hin-
tergrund, dass dieser Tage eine Wieder-
auferstehung des Wankelmotors immer 
wahrscheinlicher wird. 
Die Präsentation wird sowohl von Zeitzeu-
gen als auch von den entsprechenden Fahr-
zeugen geprägt sein. Freuen Sie sich auf 
eine außerordentlich lebendige Präsenta-
tion der Wankelausstellung. Nähere Infor-
mationen geben wir bekannt sowie Corona 
es möglich macht. 
Die vereitelte Wintersonderausstellung 
Renntourenwagen lohnt den Weg ins 
Automuseum, sollte vor Ostern die Öff-
nung möglich werden. 
 
 

Simca Sonderausstellung 2020 - noch immer 
im Haus

Sonderausstellung Renntourenwagen Win-
ter 2020/2021. Leider bisher im Verborgenen.

Sonderausstellung Renntourenwagen 
2020/2021 mit DTM Audi V8 quattro und 
BMW 2002 Berg-Rennwagen

JUBILARE

Wir gratulieren herzlich 
Herrn Rolf Ludwig Ernst Zeller, Wolfegg 
am 27. Februar zum 85. Geburtstag. 
Wir gratulieren allen Jubilaren, die nicht 
genannt werden, recht herzlich.
 

Liebe Albvereinsmitglieder, 
seid herzlichst gegrüßt im neuen Wander-
jahr 2021. 
Leider können, der aktuellen Lage geschul-
det, unsere ersten Wanderungen nicht wie 
geplant stattfinden. Dies ist sehr bedauer-
lich. Es betraf die Funkenwanderung mit 
anschließendem Funkenringwürfeln am 
21.02.21 und betrifft die Donnerstagswan-
derung am 04.03.21. 
Jedoch wir wissen, so wie es ist, so bleibt 
es nicht. 
Wir freuen uns auf bessere Wanderzeiten 
und auf ein Wiedersehen mit euch. 
Bleibt gesund. Das wünscht euch eure Vor-
standschaft. 

Narrenzunft 
Hundsknochen 
Rötenbach e.V.
Dankschee 
Zack, bumm, jetzt 
isch‘s so weit, 

rum isch se, die Fasnetszeit. 
A herzliches VERGELT‘S GOTT geht naus an 
alle Spender do drauße, 
ihr machet uns zu ‚nem noch glückliche-
ren Haufe. 
Jetzt druck mer Daume, dass mir nächstes 
Johr wieder alle zamme 
auf Dorffasnet kennet gange. 

Förderverein 
Dorfgemeinschaft
Alttann e.V.
Informationen zur Mitglie-
derversammlung 

Liebe Mitglieder des Fördervereines DGH 
Alttann e.V., 
im vergangenen Jahr 2020 konnten wir 
infolge der Pandemie keine öffentliche 
Mitgliederversammlung durchführen. Da 
die Entwicklung der Pandemie immer noch 
völlig unklar ist, wird auch in diesem Früh-
jahr keine Hauptversammlung unseres 
Vereines stattfinden. Diese wird auf unbe-
stimmte Zeit in diesem Jahr verschoben. 
Wir freuen uns darauf, Sie dann in unse-

rem Haus für Bürger und Gäste begrüßen 
zu dürfen. Sie erhalten rechtzeitig eine ent-
sprechende Einladung mit der Tagesord-
nung. Wir bitten um Ihr Verständnis und 
sind gerne weiterhin für Sie da. 
Ihr Förderverein DGH Alttann e.V.  
Vorstandschaft: Tel. 07527 914425  

Der „etwas andere Infotag“ an 
der Musikschule Ravensburg 
e. V. 
„Virtueller Infotag an der Musikschule 
Ravensburg e. V.“ 
Die Musikschule Ravensburg e. V. veran-
staltet am Samstag, 13.März 2021 im Vor-
feld zum neuen Schulhalbjahr, welches am 
01.04.2021 beginnt, ihren „etwas anderen“ 
Informationstag. Auf Grund der anhalten-
den Corona-Pandemie ist es im Moment 
leider immer noch nicht möglich, Musikin-
strumente auszuprobieren oder die eigene 
Stimme testen zu lassen. Aus diesem Grund 
haben wir uns für die Vorstellung unseres 
musikalischen Bildungsangebotes mittels 
„virtueller Sprechstunde“ entschieden. 
Auf unserer Homepage unter www.musik-
schuleravensburg-e-v.de/service/ finden 
Sie unter „Anmeldung zum virtuellen Info-
tag am 13.3.2021“ weitere Informationen 
zum Ablauf sowie die digitale Anmeldung. 
Der „etwas andere“ INFO – Tag ist also eine 
wunderbare Gelegenheit, sich in zwang-
loser Atmosphäre umfassend und fachlich 
kompetent über die musikalischen Bil-
dungsmöglichkeiten an der Musikschule 
Ravensburg e. V. informieren zu lassen. 
Musizieren, alleine oder in Gruppen – wie 
Familie, Schule, Kirche oder Verein – ob 
Klassik oder Pop, ob Groß oder Klein, hier-
für bildet die Musikschule aus. Das eigene 
Musizieren trägt hervorragend dazu bei, 
eine bessere musikalische Urteilsfähigkeit 
und einen vielfältigen Musikgeschmack zu 
entwickeln. Zugleich wird ein Bildungspro-
zess gefördert, der zu einer positiven Per-
sönlichkeitsentwicklung beiträgt. Auf dem 
Fundament der Ausbildung an der Musik-
schule können sich neben den musikali-
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten weitere 
Kompetenzen wie z.B. Konzentrations- und 
Gestaltungsvermögen, Kreativität, Kommu-
nikationsfähigkeit, Sozialkompetenz oder 
Teamfähigkeit als wichtige Schlüsselquali-
fikationen ausgezeichnet entfalten. Unter 
der kommunalen Trägerschaft der Städte 
Ravensburg und Weingarten, des Landkrei-
ses Ravensburg sowie der Gemeinden Bai-
enfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Fronreute, 
Grünkraut, Horgenzell, Schlier, Waldburg, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg und Wolpertswende 
hat sich die „Musikschule Ravensburg e. V.“ 
die intensive und umfassende musikalische 
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Förderung junger Menschen in den oben 
genannten Städten und Gemeinden zur 
Aufgabe und zum Ziel gemacht. Das Ange-
bot an der Musikschule Ravensburg e. V. 
umfasst beginnend mit dem „Musikgarten“ 
(18 Monate bis 4 Jahre) über die „Musika-
lische Früherziehung“ (4 bis 6 Jahre) und 
die „Blockflöte“ bis hin zu allen Streich- und 
Blasinstrumenten, Klavier, Perkussion, klas-
sische Gitarre, E – Gitarre, Bassgitarre, Harfe, 
Akkordeon (in Kooperation) sowie klassi-
scher & Rock-Pop Gesang. Außerdem spielt 
die zusätzliche Förderung der Musikschüler 
in zahlreichen Orchestern, Chören, Bands 
und Ensembles eine wesentliche Rolle im 
Konzept der Musikschule Ravensburg e. V.! 
Telefon 0751 259 55 
www.musikschule-ravensburg-e-v.de 
info@musikschule-ravensburg-e-v.de 

 

Sankt Katharina  
Wolfegg

Samstag, 27.2. 
Caritas-Fastenopfer 
Zählung der Gottesdienstbesucher 
17.30 Uhr Vorabendmesse (Jtg. Brigitte 

Jäger, Jtg. Josef Hartmann, 
 Ged. Reiner, Wally u. Wolfgang 

Adler) 
 mit Anmeldung 
15.00 Uhr Pfarrkirche: Rosenkranz 
 (täglich) 
Montag, 1.3. 
18.00 Uhr Eine halbe Stunde vor Gott 
Mittwoch, 3.3. 
09.00 Uhr Messfeier (Ged. Elisabeth 

Fortenbacher) 
Freitag, 5.3. 
19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen 
Samstag, 6.3. 
14.00 Uhr Wort-Gottes-Feier zur 
 Einführung für alle Erstkommu-

nionfamilien der Seelsorgeein-
heit 

Sonntag, 7.3.-3.Fastensonntag 
09.00 Uhr Amt (Jtg. Sandra u. Eugen Hart-

mann) 
 mit Anmeldung 
15.00 Uhr Pfarrkirche: Rosenkranz 
 (täglich) 
  
Eine halbe Stunde vor Gott 
Herzliche Einladung 
zum Gebet in den Anliegen der Pandemie 
und  unserer Seelsorgeeinheit. 
Am Montag, 1.März 2021 um 18.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Wolfegg  
  
Herzliche Einladung 
zum Weltgebetstag der Frauen mit der 
Liturgie gestaltet von Frauen aus Vanuatu 

am Freitag 05.März um 19.00 Uhr in St. 
Katharina in Wolfegg oder zuhause bei 
Bibel TV. 
  
Anmeldung für die sonntäglichen Got-
tesdienste in Wolfegg 
telefonisch oder per email bis spät. Freitag 
12 Uhr im Pfarrbüro Wolfegg. 
Bitte beachten: 
Alle Personen im Gottesdienst müssen ab 
sofort einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Als „medizinische Maske“ 
gelten sogenannte OP-Masken (Einweg-
masken) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder FFP2. 
 

Sankt Nikolaus 
Alttann

Sonntag, 28.2.-2. Fastensonntag 
Caritas-Fastenopfer 
Zählung der Gottesdienstbesucher 
09.00 Uhr Amt 
 mit Anmeldung 
Dienstag, 2.3. 
09.00 Uhr   Messfeier 
Sonntag, 7.3.-3. Fastensonntag 
10.30 Uhr Amt 
 mit Anmeldung 
  
Anmeldung für die sonntäglichen Got-
tesdienste in Alttann 
Tel. 187084 – Anrufbeantworter 
Bitte beachten: 
Alle Personen im Gottesdienst müssen ab 
sofort einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Als „medizinische Maske“ 
gelten sogenannte OP-Masken (Einweg-
masken) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder FFP2. 
 

Sankt Jakobus  
Maior Rötenbach

Sonntag, 28.2.-2. Fastensonntag 
Caritas-Fastenopfer 
Zählung der Gottesdienstbesucher 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
 mit Anmeldung 
Donnerstag, 4.3. 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Messfeier 
Samstag, 6.3. 
17.30 Uhr Vorabendmesse (Jtg. Georg 

Präg, Jtg. Berta, Helmut u. 
Armin Blank, Jtg. Marianne 
Berberich u. Ged. Georg Scho-
rer) 

 mit Anmeldung 
  
Anmeldung für die sonntäglichen Got-
tesdienste in Rötenbach 
bei Frau Elisabeth Schüle Tel. 6653 oder 
Frau Kathi Riedesser Tel. 961 971 Die 
Anmeldungen sollten immer bis spätestens 

Sa. 12.00 Uhr erfolgt sein. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Bitte beachten: 
Alle Personen im Gottesdienst müssen ab 
sofort einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Als „medizinische Maske“ 
gelten sogenannte OP-Masken (Einweg-
masken) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder FFP2. 
 

Sankt Katharina  
Molpertshaus

Sonntag, 28.2.-2. Fastensonntag 
Caritas-Fastenopfer 
Zählung der Gottesdienstbesucher 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Dienstag, 2.3. 
09.00 Uhr Messfeier 
Sonntag, 7.3.-3. Fastensonntag 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
  
In Molpertshaus entfällt die Gottes-
dienstanmeldung bis auf weiteres. 
  
Bitte beachten: 
Alle Personen im Gottesdienst müssen ab 
sofort einen medizinischen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Als „medizinische Maske“ 
gelten sogenannte OP-Masken (Einweg-
masken) oder auch Masken der Standards 
KN95/N95 oder FFP2 
  

Seelsorgeeinheit 
Oberes Achtal

Sonntagsmesse in Bergatreute 
So. 28.2. 
10.30 Uhr Amt 
 mit Anmeldung 
  
Bereitschaftsdienst bei Beerdigungen  
22.2.-28.2.2021 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn 
Telefon 9549120 
1.3.- 7.3.2021 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
Telefon 954223 
  
Anmeldungen für die Sonntags-Gottes-
dienste 
Alttann 
Tel. 187084 – Anrufbeantworter 
Rötenbach 
Tel. 6653 oder 961971 
Bergatreute 
Pfarrbüro Bergatreute 
Wolfegg 
Pfarrbüro Wolfegg 
  
Bitte persönliche Gotteslobe zum Got-
tesdienst mitbringen! 
Für die Gottesdienstbesucher ist das Singen 
von Liedern bei den Werktags-und Sonn-
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tagsmessfeiern zwar noch nicht möglich. 
Dennoch ist es sehr sinnvoll, das eigene 
Gotteslob von zuhause mit in den Gottes-
dienst zu bringen. So können Liedtexte, 
Psalmen und Gebete gemeinsam gespro-
chen werden. Ich möchte Sie also ermuti-
gen, beim nächsten Gottesdienstbesuch an 
das Gesangbuch zu denken. 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
  

Weltgebetstag der Frauen  
Die Zukunft  mutig gestalten, darum geht es auch in der biblischen Botschaft 
für den kommenden Weltgetstag. Die Frauen aus Vanuatu haben das Thema 
klug gewählt: Worauf bauen wir? Schmerzlich erfahren wir, dass wir auf alte 
Gewissheiten nicht bauen können, wir müssen auf Sicht fahren. Das ist etwas , 
das wir von den Frauen ( Ni-Vanuatu ) am anderen Ende der Welt lernen 
können: Sie vertrauen – gemäß ihrem nationalen Leitspruch „In Gott bestehen 
wir“,  dass sie alle Stürme, alle Ungewissheiten und Krisen überstehen. 
Resilienz ist gefragt, zähe Widerstandskraft, aber wie auf Vanuatu mit einem 
Lächeln. 
 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit der Liturgie gestaltet von Frauen aus 
Vanuatu am Freitag 05.März um 19.00 Uhr in der kath. Kirche St. Katharina in 
Wolfegg oder zuhause bei Bibel TV.  
 
Weltweit werden Frauen und Mädchen in Projekten unterstützt. Diese Projekte 
sind dieses Jahr ganz besonders auf ihre Hilfe angewiesen. Sie könnnen ihre 
Spende direkt im Gottesdienst abgeben oder überweisen auf: 
Weltgebetstag e.V.,Stein, Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar 

Weltgebetstag 
der Frauen 
Die Zukunft mutig 
gestalten, darum geht 
es auch in der bibli-
schen Botschaft für 
den kommenden Welt-

gebetstag. Die Frauen aus Vanuatu haben 
das Thema klug gewählt: Worauf bauen 
wir? Schmerzlich erfahren wir, dass wir 
auf alte Gewissheiten nicht bauen können, 
wir müssen auf Sicht fahren. Das ist etwas, 
das wir von den Frauen (Ni-Vanuatu) am 
anderen Ende der Welt lernen können: Sie 
vertrauen – gemäß ihrem nationalen Leit-
spruch „In Gott bestehen wir“,  dass sie 
alle Stürme, alle Ungewissheiten und Kri-
sen überstehen. Resilienz ist gefragt, zähe 
Widerstandskraft, aber wie auf Vanuatu mit 
einem Lächeln. 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
mit der Liturgie gestaltet von Frauen  
aus Vanuatu am Freitag, 05. März um 
19.00 Uhr in der kath. Kirche St. Katharina 
in Wolfegg oder zuhause bei Bibel TV. 
Weltweit werden Frauen und Mädchen in 
Projekten unterstützt. Diese Projekte sind 
dieses Jahr ganz besonders auf Ihre Hilfe 
angewiesen. Sie könnnen Ihre Spende 
direkt im Gottesdienst abgeben oder über-
weisen auf: 
Weltgebetstag e.V.,Stein, Evangelische 
Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar 
  
Eine halbe Stunde vor Gott 
Einem Menschen sagen: 
Ich bete für dich. 
Wer für andere betet, schaut auf sie mit 
anderen Augen. Er begegnet ihnen anders. 
Auch Nichtchristen sind dankbar, wenn für 
sie gebetet wird. Ein Ort in der Stadt, im 
Dorf, wo regelmäßig und stellvertretend 
alle Bewohner in das fürbittende Gebet ein-
geschlossen werden, die Lebenden und die 
Toten – das ist Segen. 
Joachim Wanke (*1941 Bischof em. von 
Erfurt) 
Herzliche Einladung 
zum Gebet in den Anliegen der Pandemie 
und unserer Seelsorgeeinheit. 
Am Montag, 1.März 2021 um 18.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Wolfegg  
  
Gottesdienst der Erstkommunionfamilien 
Am Samstag den 6. März um 14 Uhr tref-
fen sich die Erstkommunionfamilien zu 

einem Gottesdienst in Wolfegg. Dieser 
Gottesdienst ist Teil einer Einführung in die 
Liturgie. Dieses Mal steht das „Wort Gottes“ 
im Mittelpunkt der Feier. 
Wegen der derzeitigen Coronalage sitzen 
die Erstkommunionkinder bei ihren Eltern 
und Geschwistern. Auch bitte ich alle Fami-
lien auf Kontakte vor und nach dem Got-
tesdienst zu verzichten. Begegnungen 
untereinander sind wichtig und wir wer-
den sie zu gegebener Zeit wieder möglich 
machen. 
Pastoralreferentin Patricia Hulin 
  
Ich wünsche dir Leben – 
Segen für Frauen und Familien, die ein 
Kind erwarten am 06. März 2021  
Da die geplante Segensfeier am 06.03. 2021 
coronabedingt noch nicht in der Aulendor-
fer Schönstattkapelle stattfinden kann, gibt 
es die Möglichkeit, sich bei unserem Vorbe-
reitungsteam telefonisch unter der Num-
mer 07527/4400 zu melden. 
Wir können dann einen persönlichen Kon-
takt mit dem Priester für ein telefonisches 
Gespräch vermitteln.  
Information: Schönstatt-Zentrum Aulen-
dorf 88326 Aulendorf 07525/9234-0 
Wallfahrt.Aulendorf@schoenstatt.de 
  
Die Fastenzeit mit allen Sinnen erleben 
Mit allen Sinnen bewusst durch die Fasten-
zeit: So lautet das Motto der Fastenaktion 
für junge Familien in der Diözese. 
Die beiden Maskottchen Roxy und Gani hal-
ten jede Woche besondere Aktivitäten rund 
um die Sinne des Menschen bereit. Start ist 
bereits am Sonntag, 14. Februar. Die Ange-
bote zu Fühlen, Riechen, Schmecken & Co. 
können auf der Internetseite www.wir-
sind-da.online/fastenabenteuer herunter-
geladen werden. 
Die „Klimafasten“- Impulse finden sich 
ab dem Beginn der Fastenzeit jede Woche 
neu als pdf - Datei auf der Webseite der 
Katholischen Erwachsenenbildung Kreis 
Ravensburg e.V. unter www.keb-rv.de. Für 
die Online-Veranstaltungen ist jeweils eine 
separate Anmeldung erforderlich. 
Die Kontaktdaten lauten: Katholische 
Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg 
e.V., Allmandstraße 10, 88212 Ravensburg, 
E-Mail: info@keb-rv.de, 
Tel. 0751/3616130, Internet: www.keb-rv.de 
Flyer liegen in der Pfarrkirche St. Katharina 
Wolfegg aus. Bitte mitnehmen. 
Näheres auf der Internetseite www.kli-
mafasten.de 
  
„7-Wochen-Navigator“ durch die Coro-
na-Fastenzeit 
Ein Begleiter durch die Corona-Fastenzeit, 
ein „7-Wochen-Navigator“ kann im Schön-
statt-Zentrum Liebfrauenhöhe bestellt wer-
den. Jeweils zum Sonntags-Evangelium 
bietet die 20-seitige Broschüre „Weg-Ge-
danken mit konkreten Umsetzungsimpul-
sen und ein „Navi-Wort“ für die Woche. In 

der Mitte der 20seitigen Broschüre findet 
sich zum Heraustrennen ein „Navigator für 
Kinder“. Die Broschüre wird für 1 Euro + Ver-
sandkosten zugesandt. Mehr Informatio-
nen gibt es unter www.liebfrauenhoehe.de. 
Bestellung – solange Vorrat reicht – im: 
Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe, 
Tel: 07457 72-301, 
E-Mail: wallfahrt@liebfrauenhoehe.de 

Seelsorgeeinheit  
Oberes Achtal 
http://se-oberes-achtal.drs.de 

Kath. Pfarramt St. Katharina 
Chorherrengasse 5, 
88364 Wolfegg, 
Tel. 07527 6213, Fax: 954222 
StKatharina.Wolfegg@drs.de 
Bürostunden (Fr. Netzer):  
Mo., Mi., Fr. 8.30 - 12.00 Uhr 

Kath. Pfarramt St. Philippus 
und Jakobus, 
Ravensburger Str. 31, 
88368 Bergatreute, 
Tel. 07527 4403, Fax: 4406, 
StPhilippusundJakobus. 
Bergatreute@drs.de 
Bürostunden (Fr. Fässler-Koch): 
Di.15.00 - 18.00 Uhr; Mi 8.30 - 12.00 Uhr;  
Do 8.30 - 12.00 Uhr 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
Tel. 07527 954223 (außer Mo) 
klaus.stegmaier@drs.de 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn, 
Tel. 07527 9549120 (außer Mo);  
beatrix.zuern@drs.de 

Ev. Kirchengemeinde 
Alttann

Gott erweist seine Liebe zu uns 
darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sün-
der waren. (Röm 5, 8) 

Evangelisches Pfarramt Alttann 
88364 Wolfegg-Alttann,  

Panoramastraße 11 
Pfarramt.Alttann@elkw.de 

Homepage: 
www.gemeinde.alttann.elk-wue.de 

Pfarrer Jan Gruzlak  
Jan.Gruzlak@elkw.de 

mobil 0157 3728 7086 ~ Tel. 07527 4156 
Gemeindebüro & Kirchenpflege 
Dienstag und Mittwoch 8 - 12 Uhr 

Ulrike.Ulmer@elkw.de 
Tel. 07527 4154 

Telefon-Predigt 07527 - 95 898 25 

Termine 
Sonntag, 28.02. - Reminiszere 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Gruzlak) 
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Sonntag, 07.03. - Okuli 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Gruzlak) 
  
Spendenerfolg: 
Telefonpredigt finanziert 
In kurzer Zeit sind zahlreiche Spenden ein-
getroffen – herzlich Dank! Dies zeigt eine 
hohe Verbundenheit mit Ihrer Gemeinde 
und, dass Ihnen das Gemeindeleben wort-
wörtlich „etwas wert“ ist. Die Telefonpredigt 
ist nun stabil finanziert. 
  
Telefon-Predigt unter 07527 – 95 898 25 
Telefonnummer muss bekannter werden 
Es war ein fulminanter Start mit sehr vielen 
Anrufen. Das Angebot scheint gut anzu-
kommen. Allerdings – so die Vermutung: 
es gibt immer noch sehr viele Menschen, 
die die Nummer nicht kennen. Bitte verbrei-
ten Sie diese und wenden Sie sich gezielt 
an Seniorinnen und Senioren. Zum Fest-
netztarif können Sie unter 07527 – 95 898 
25 die jeweils aktuelle Predigt täglich zu 
jeder Uhrzeit anhören. Stets sonntags um 
13 Uhr wird die neue Predigt eingestellt. 
Probieren Sie es gerne aus! 
  
Kirchkaffee per Telefon: 
07527 - 977 98 07 
Dienstag, 02.03.21, 15 Uhr 

Bis zu den Sommerferien findet jeweils ein-
mal im Monat an einem Dienstag, um 15 
Uhr, das Kirchkaffee per Telefon statt. Zum 
Ortstarif können Sie sich unter 07527 - 977 
98 07 einwählen und mit Pfarrer Gruzlak ins 
Gespräch kommen. Humor und ernste The-
men wechseln sich ab. Sie können sich 
beteiligen oder einfach zuhören. Darüber 
hinaus erfahren Sie das Neueste aus der 
Gemeinde und haben Gelegenheit Fragen 
zu stellen. Termine: 02.03., 13.04., 04.05., 
15.06., 20.07. Wenn Sie die obige Nummer 
gewählt haben, können Sie mit „1“ aufzei-
gen, mit „3“ den Arm senken und mit „6“ die 
Lautstärke erhöhen. Probieren Sie es ruhig 
einmal aus. Es ist sehr einfach! 
(Pfr. Gruzlak / Foto: © Schwerdtle/GEP) 
  
Zwölf Nähmaschinen für Hilfsprojekt in 
Griechenland 
Herzlichen Dank an alle Unterstützer*in-
nen und an Waltraud Kraußmüller, die ihr 
Fachwissen, ihre Zeit und ihre Beziehun-
gen (über den Offenen Handarbeitstreff) 
wirkungsvoll und erfolgreich für ein Pro-

jekt der Diakonie vor Ort eingesetzt hat! 
Wir freuen uns über die überaus gute Reso-
nanz, die dem Spendenaufruf der vergan-
genen Wochen zuteilwurde! 
Dazu hier ein Auszug der offiziellen Pres-
semitteilung: 
Ein Adventsbrief aus dem Diakonischen 
Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee 
(DW OAB) an die evangelischen Gemein-
den im Kirchenbezirk Ravensburg hat in 
Alttann große Wirkung erzielt. Thaddiana 
Stübing, Koordinatorin der interkulturellen 
Arbeit mit Geflüchteten und Ehrenamtli-
chen, bat darin um Nähmaschinenspenden 
für das Hilfsprojekt NAOMI in Thessaloniki, 
und Gemeindeglied Waltraud Kraußmüller 
konnte im Februar zwölf funktionstüchtige 
Geräte an Pétur Thorsteinsson übergeben. 
Er ist beim Diakonischen Werk Württem-
berg Geschäftsführer der Aktion „Hoffnung 
für Osteuropa“ und Kontaktmann für das 
Projekt „Teilhabe stärken und Ausgrenzung 
überwinden“ in Griechenland. Die Maschi-
nen wurden von ihm bereits wenige Tage 
später nach Griechenland abgeschickt. 

Waltraud Kraußmüller, pensionierte Fach-
lehrerin für Hauswirtschaft und Ernährung, 
hatte sich nach dem auch im amtlichen 
Gemeindeblatt veröffentlichten Dezem-
ber-Aufruf sogleich ans Werk gemacht. Sie 
war Ansprechperson für mögliche Spend-
erinnen und Spender, die sich aus dem gro-
ßen Gebiet zwischen Rötenbach/Wolfegg 
und Bellamont, Bergatreute und Treherz 
meldeten. Traf eine Maschine ein, wurde  
diese von ihr geprüft, gereinigt und fach-
gerecht eingestellt, denn sie kennt sich mit 
Nähmaschinen aus. Das hat Waltraud 
Kraußmüller schon sehr oft bei dem von ihr 
begleiteten Handarbeitstreff der Kirchen-
gemeinde Alttann bewiesen. Nur bei sehr 
defekten Modellen zog sie den Rat von 
Experten hinzu, die dann entschieden, ob 
sich eine Reparatur noch lohnte. Bei einem 
Modell war nichts mehr zu retten, aber 
damit wollte sich die Besitzerin nicht zufrie-
dengeben. Sie und weitere Unterstützer 
spendeten Bares. Insgesamt kamen bislang 
330 Euro zusammen. Dieses Geld ist auch 
willkommen, denn damit können dringend 
benötigte Profimaschinen in Griechenland 
gekauft werden, wodurch auch die dortige 
Industrie gefördert wird. Gemeindepfarrer 
Jan Gruzlak freut sich über das Engagement 

seines Gemeindeglieds  und erhofft sich 
eine Verstetigung der Unterstützung. 
Das NAOMI-Hilfsprojekt steht im Rahmen 
der „Aktion Hoffnung für Osteuropa“, und 
diese Zeichen der Hoffnung sind derzeit 
besonders wichtig, denn die Pandemie hat 
auch die Situation für die Geflüchteten in 
Griechenland verschärft, wie Geschäfts-
führer Thorsteinsson in Alttann betonte. 
Im Raum Thessaloniki leben mehr als 2000 
Menschen auf der Straße oder in Bauruinen, 
viele mit kleinen Kindern. Alle diejenigen, 
die bisher durch Schwarzarbeit oder Tage-
lohn sich selbst unterhalten konnten, ste-
hen nun nach Schließung vieler Betriebe 
ohne jedes Einkommen da. Alle Armenspei-
sungen mussten geschlossen werden, und 
Hilfsorganisationen haben keinen Zugang 
mehr zu den Aufnahmelagern. Dennoch 
bestehen einige Freiwillige und kleine 
Organisationen darauf, Menschen weiter-
hin mit Nahrung und Decken zu versorgen. 
Auch das Team von NAOMI will weiterhin 
Menschen in Not beistehen und ihren drin-
genden Bedarf abdecken. Außerdem bie-
tet NAOMI den Menschen eine Perspektive 
durch Weiterbildung. 
So erlernen Männer und Frauen in der 
NAOMI Textil-Akademie das Zuschneiden, 
Herstellen und Ändern von Textilien für die 
Selbstversorgung, aber sie werden auch 
für den griechischen Arbeitsmarkt trainiert. 
Sprachförderung und Coaching gehören 
zum Programm. Für NAOMI sind diese 
Nähmaschinen eine willkommene Unter-
stützung, denn durch die Pandemie kann 
der Unterricht nicht klassenweise stattfin-
den. Er wird in Form von Homeschooling 
angeboten, deshalb braucht es auch mehr 
Maschinen.  Seit Dezember 2017 konnten 
Geflüchtete in der Textil-Werkstatt NAOMI 
offiziell zu fairen Bedingungen angestellt 
werden zur Fertigung von hochwertigen 
und umweltfreundlichen Designer-Pro-
dukten. 
Weitere Informationen mit direktem Kon-
takt zu den Verantwortlichen vor Ort bieten 
das Evangelische Bildungswerk Oberschwa-
ben  und das Diakonische Werk Oberschwa-
ben Allgäu Bodensee am Donnerstag, 25. 
März 2021, 19 Uhr, bei der Online-Veran-
staltung „Nähmaschinen für Thessaloniki“. 
Anmeldung über info@ebo-oab.de oder 
t.stuebing@diakonie-oab.de 
(Pressetext/ Foto: Barbara Waldvogel) 

Weltgebetstag 2021 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hin-
weg engagieren sich Frauen seit über 100 
Jahren für den Weltgebetstag und machen 
sich stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Alleine in Deutschland werden rund um 
den 5. März 2021 hunderttausende Men-
schen die Gottesdienste und Veranstaltun-
gen besuchen. 
Mehr Informationen: 
www.weltgebetstag.de 
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Wir laden herzlich ein: 

Ökumenischer Gottesdienst 
am Weltgebetstag 
5. März 2021, 19 Uhr, 
St. Katharina Wolfegg 

Impfkampagne  
im Landkreis Ravensburg 
Kreis Ravensburg – Seit dem 11. Januar 
2021 erhalten Menschen im Landkreis 
Ravensburg, die in Pflegeheimen woh-
nen, eine Impfung gegen das Corona-Vi-
rus und seit dem 22. Januar 2021 haben 
auch die Impfungen in den Krankenhäu-
sern und im Kreisimpfzentrum begon-
nen.  
Die weltweite Impfkampagne läuft auf-
grund der begrenzten Verfügbarkeit 
des Impfstoffes allerdings nur langsam 
an. Aktuell erhält leider auch der Land-
kreis Ravensburg vom Land nur eine 
begrenzte Zahl an Impfdosen. Dies wird 
voraussichtlich aber nicht so bleiben. Die 
Bundesregierung rechnet bereits Ende 
März mit einem deutlich größeren Impf-
stoffzulauf. Vor diesem Hintergrund hat 
sich der Landkreis gemeinsam mit den 
Städten und Gemeinden darüber Gedan-
ken gemacht, wie die Impfmöglichkeiten 
stärker in die Fläche getragen werden 
können.  Das Ergebnis ist folgendes Stu
fenkonzept: 
Stufe 1 – Örtliche Unterstützung bei Ter-
minvereinbarung und Transport 
Wer Schwierigkeiten bei der Terminverein
barung oder keine Möglichkeit hat, alleine 
ins Kreisimpfzentrum zu kommen, kann 
gegebenenfalls Hilfe in seiner Heimatstadt 
oder Gemeinde erhalten. 
Dabei werden vor Ort Angebote, z.B. im 
Rahmen von Nachbarschaftshilfe, Unter
stützung durch Vereine oder Privatperso
nen, geschaffen. 
Stufe 2 – Impftage für Härtefälle in den 
Städten und Gemeinden des Landkrei-
ses  
Für Härtefälle, also Menschen, die über 80 
Jahre alt und in ihrer Mobilität besonders 
eingeschränkt sind, werden in einigen Städ
ten und Gemeinden des Landkreises ab 

Mitte März Impftage angeboten. Der „Fahr
plan“ orientiert sich dabei insbesondere an 
der Entfernung des jeweiligen Ortes zum 
Kreisimpfzentrum in Ravensburg und der 
Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner 
über 80 Jahre. Geplant sind 180 Erstimpfun
gen pro Woche. Die Bekanntgabe der Ter
mine sowie die Anmeldung erfolgen auf 
gemeindlicher Ebene. Der Schwerpunkt der 
Impfungen liegt weiterhin im Kreisimpf
zentrum. Die Impftage sollen eine Ergän
zung darstellen. 
Stufe 3 – Übergang zu Impfungen durch 
die niedergelassenen Ärzte 
Sobald es der technische Fortschritt des 
Impfstoffes zulässt, sollen auch die nie
dergelassenen Ärzte in die Impfkampa
gne eingebunden werden. Der Landkreis 
Ravensburg steht dazu in engem Austausch 
mit der Kreisärzteschaft. 
Stufe 4 – Regelimpfungen durch die nie-
dergelassenen Ärzte vor Ort  
Derzeit ist vom Land ein Betrieb des Kreis
impfzentrums sowie der mobilen Impf
teams landesweit bis zum 30. Juni 2021 
vorgesehen. Ab dem 1. Juli 2021 sollen die 
Regelimpfungen durch die niedergelasse
nen Ärzte vor Ort durchgeführt werden.  
  
Bundesfreiwilligendienst 
Die Gemeinde Bodnegg als Schulträger 
des Bildungszentrums und der Linden
schule sucht DICH. 
Wir bieten ab September 2021 mehrere 
Stellen im Bundesfreiwilligendienst 
Nähere Informationen erhälst du auf unse
rer Homepage  www.bodnegg.de unter 
Rathaus und Stellenangebote oder bei Frau 
Wiedmann unter Tel. 07520 9208 19. 
Interesse an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen? 
Dann bewirb dich per Mail an
info@bodnegg.de.

Der digitale Tag der offenen 
Türe der Gemeinschaftsschule 
Waldburg-Vogt 
Am Freitag, den 12.02. hat unser digitaler 
Tag der offenen Türe stattgefunden. Die 
Schulleitung, Herr Schatz und Herr Biechte
ler, haben zusammen mit den beiden Lehr
kräften Frau Meier und Herr Wilhelm die 
interessierten Eltern und Kinder in Einzel
gesprächen begrüßt. 
Es wurden offene Fragen seitens der Eltern 
und Kinder geklärt, das System der Gemein
schaftsschule anschaulichen mittels Unter
richtsbeispielen erklärt und es gab – sofern 
gewünscht – eine digitale Führung durch 
die einzelnen Räumlichkeiten. 
Der persönliche Kontakt ist für uns von 
Anfang an wichtig! 
Trotz der technischen Möglichkeiten, die 
es an unserer Schule gibt, ist uns ein per
sönlicher Kontakt wichtig, weshalb die 
meisten Eltern auch einen Termin für eine 

Schulhausführung zusammen mit Herrn 
Schatz ausgemacht haben, um sich selbst 
ein Bild von den Gegebenheiten machen 
zu können. Die Besichtigungen sind auch 
jetzt noch jederzeit, unter Einhaltung der 
aktuellen Maßnahmen, möglich – einfach 
per EMail an rektorat@schulewaldburg.
de oder Telefon 07529/6589 einen Termin 
vereinbaren. 
Sie finden weitere Informationen zur 
Anmeldung und der Schule allgemein auf 
unserer Homepage (www.schulewald
burg.de) sowie interessante Einblicke 
in unseren Schulalltag auf unserem Ins
tagramKanal (@gms_waldburgvogt). 
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vider. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden.

DE
IBAN

Meine Anzeige soll in der/den 
Kalenderwoche(n) erscheinen:

  einmalig
  wöchentlich
  14-täglich
  monatlich

Anzeigentext Bitte am PC oder in DRUCKSCHRIFT ausfüllen! 

Zusätzlich sende ich Ihnen 
diese Dokumente:
  Logo
  Grafik/Bild
  Gestaltungsvorgabe
  Alte Anzeige

Alle Informationen zu 
Privatanzeigen finden Sie hier:

www.duv-wagner.de
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Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in den Stunden 

des Abschieds
von unserer lieben Verstorbenen

Maria Aloisia Hecht
geb. Wagner

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteil-
nahme auf vielfälti ge Weise zum Ausdruck 
brachten.

Besonderen Dank der ASB Sozialstati on Wol-
fegg für die liebevolle Unterstützung in der 
Pfl ege und Herrn Dr. Frey mit Team für die 
langjährige ärztliche Betreuung.

Walter und Susanne mit ihren Familien

Wolfegg, im Februar 2021

GESCHÄFTSANZEIGEN

DANKSAGUNG

NACHRUFE

Alltagsengeln neuen 
Schwung geben

Helfen Sie kurbedürftigen Müttern  

mit Ihrer Spende!
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Spendenkonto 
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden
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IMMOBILIENMARKT

STELLENANGEBOTE

„Haben Sie Interesse an einer  
 seriösen, vertraulichen und  
 diskreten Vermittlung Ihrer  
 Immobilie? 
 Ich berate Sie gerne unverbindlich.“ 

Heinrich Netzer

Immobilienberater 
Telefon +49 751 84-2165
heinrich.netzer@ksk-rv.de

39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€ 29,90 €

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Verkaufswagen-Standzeiten Wolfegg
(Verkaufswagen-Standort „Busparkplatz Hofgarten“)
wie folgt: Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr
Verkaufswagen-Standzeiten Alttan
(Verkaufswagen-Standort „an der Bushaltestelle Abzweigung Lindenbühl“ 
wie folgt: Samstag von 13.00 Uhr – 14.00 Uhr.

Zum Wochenende Donnerstag, 25.02. bis Samstag, 27.02.21

Gulasch gemischt 100 g 1,09 €

Hähnchenschlegel frisch 100 g 0,79 €

1a Hinterschinken 100 g 1,79 €

Fleischkäse auch zum Selberbacken 100 g 1,09 €

Rostbratwurst lecker 100 g 1,19 €

Wir wissen Ihre Immobilie

zu schätzen.

vbao.de/immowert

Ich, Paul Michel, helfe Ihnen bei der Wertermittlung 
für Ihre Immobilie – fachgerecht und zuverlässig. 
Lösen Sie einfach diesen Gutschein bei mir ein.

Telefon: 07524 996-429
E-Mail: paul.michel@vbao.de

GUTSCHEIN
für Ihre 

Wertermittlung  

(für Standardimmobilien).

Sicherheit auf Knopfdruck.
Der Johanniter-Hausnotruf.

Jetzt 4 Wochen gratis  testen und 
bis zu 100 € Preisvorteil sichern!*

johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

*gültig vom 15.02.-31.03.2021

Tore direkt vom Hersteller
Rolltore, Sektionaltore, Kipptore, Industrietore

www.pfullendorfer.de

Ihr Fachberater im Allgäu

Herr Siegfried Klamer
Tel. 0171 7702503
s.klamer@pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Tel. 07552 2602-0
info@pfullendorfer.de

freundliche 4-köpfige Familie, gebürtig aus Vogt,
sucht dringend Grundstück oder Haus (gerne auch renovierungsbe-
dürftig) zum Kauf. Wir sind über jeden Hinweis dankbar! Kontakt:
01724067392 o. 07529/4310038 Familie Julian und Maxi Romer

Suche Baugrundstück bis 1.200 m² oder EFH bis 250 m²
incl. Einliegerwhg. H. Kern, 0170/1852930 oder arch.kern@online.de.

Zuverlässige und motivierte Reinigungskraft
für Privathaushalt bei Vogt (Auto erforderlich) für 2x pro Woche
je 2-3 Std.gesucht Faire Bezahlung als Minijobber, 0160-97269006

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Wir suchen 

Mitarbeiter für 

die Montage

in Teilzeit oder 

auf selbst

ständiger Basis 

(m/w/d) 

Nutzen Sie Ihre Steuerersparnis.

Margot Hierlemann,
Privatkundenberaterin  

Joachim Brillisauer
Filialleiter in Wolfegg
Telefon: 07524 996-523 
E-Mail: joachim.brillisauer@vbao.de

vbao.de/soli

Für 96,5 % der Steuerzahler*innen 
fällt der Solidaritätszuschlag ganz 
oder teilweise weg. Lassen Sie uns
gemeinsam planen, wie Sie Ihre 
Steuerersparnis sinnvoll einsetzen.

Für die Menschen. Für die Heimat.

Denken Sie bereits jetzt 
an Ihre Rasenmäherinspektion.

Mit Hol- und Bringservice.

Dorfstr. 3, 88364 Wolfegg-Rötenbach, Tel.: 07527 6085, Fax: 07527 5420

KFZ-Meisterbetrieb / Landtechnik
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BILDUNGSZENTRUM Bodnegg
    ...das Schulzentrum im Grünen

 TAG DER OFFENEN TÜR 2021 - DIGITAL

www.bz-bodnegg.de
Schulanmeldungen ab sofort möglich

Dorfstraße 34  -  Tel. 07520/ 9207-0
88285 Bodnegg  -  info@bz-bodnegg.de

Johann Bapti st von Hirscher BILDUNGSZENTRUM BODNEGG
Realschule/Werkrealschule als Ganztagesschule mit vielfälti gem Angebot

Raumpflegerinnen für Wolfegg gesucht

 Mo, Mi und Fr von 17.00 Uhr - 19.30 Uhr

Mader Dienstleistungs-GmbH, Tel. 07524 / 9766730
info@Mader-Dienstleistungen.de

Die wahrscheinlich coolste Bäckerei mit Café in Vogt,

sucht Verstärkung:

Wir suchen Sie!

Bäckereiverkäufer zur Aushilfe (m/w)
- auf 450,-€ Basis

Es erwartet Sie ein spannender und vielseitiger Arbeitsplatz, 
eine gute leistungsorientierte Bezahlung Kreativität 

und ein tolles Team.

Bewerbungen bi� e schri� lich: 
EDEKA Knestele • Frau Schmidt
 Wolfeggerstraße 4 • 88267 Vogt

Wir freuen uns auf Sie.  Kaufhaus Ott, Wolfegg

Ihr Wolfegger Kaufhaus

Wir freuen uns auf Sie.  Kaufhaus Ott, Wolfegg

Ihr Wolfegger Kaufhaus

Wir freuen uns auf Sie.  Kaufhaus Ott, Wolfegg

Ihr Wolfegger Kaufhaus

Einladung zu unserem Sonderverkauf
Fr. 26.2. - Sa. 27.2. - Mo. 1.3. - Di. 2.3. - Mi. 3.3.  

jeweils von 8 - 18 Uhr geöffnet !

Kreuzer‘s Weizen- und Dinkelbackerbsen 200 gr. Btl. 1,89/1,99
OMIRA Süßrahmbutter 250 gr. Packg. 1,99

Zurwieser Fruchtjoghurt 150 gr. Becher -,89

Schmalegger Bio-Brot, Kuchen und Feingebäck, Waldburger 
Wurstwaren, Schuler-Mehl, regionale Molkereiprodukte, Aurelia 

Kräutersalze und -Tee, Bio- und Bodenseeweine, Bio-Säfte, Obst und 
Gemüse sowie Artikel des täglichen Bedarfs.

Kommunionkerzen, Kerzen, Verzierwachs und Zubehör.
Oster- und Frühlingsdekoartikel, Strumpfwaren und Sockenwolle

Frühlingspflanzen in bewährter Gärtnerqualität.

Kaufhaus Ott, Wolfegg

KOMM ZU UNS

NACH NIEDERWANGEN

LKW-Fahrer (m/w/d)

Absetzcontainerfahrzeug

WWW.ZWISLER-TETTNANG.DE

Edelstahlkamine – Kaminsanierung – Kaminservice
Kaminarbeiten rund um den Kaminkopf

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gerne mit Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung an lisa-marie.walz@weber-kaminbau.de.

Kaminbau Weber - Benzstraße 33 - 89155 Erbach 
www.weber-kaminbau.de

Monteur (m/w/d) Vollzeit gesucht

im Raum Oberschwaben/Bodensee

erdwerk-gartengestaltung.de • Lehenstr. 24 • 88250 Weingarten • 0751 56997783

Vorarbeiter (m/w/d) | Facharbeiter (m/w/d)

VERANSTALTUNGEN

STELLENANGEBOTE


